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für sich und ec11Ne Glaubensgenossen beträchtlichen Schwierigkeiten ZU
rechnen Die Heilige Kongregation erklärt den Verkauf a asu für statthaft

TELLNLC. 157 die IT5C. gerade Altkatholiken gegenüber WENISECTr tolerant.
Während S16 Sıimultanea mıt Protestanten duldet untersagt s1C ausdrücklic
Mitgebrauch vomn Kirchen un Friedhöfen durch Altkatholiken Bei erfolg-
losem Kınspruch wurde dıe 1I5CcC interdiziert und für den (Gottesdienst
der Katholiken anderweıtig YESOTZL; ohl deshalb we die Beibehaltung
des katholischen Rıtus seıtens der Altkatholiken allzu leicht C111 Irreführung
der Gläubigen eCWIFT. (vgl Wenner, ırchliches Vermögensrecht, Aull.,

60)
IDie angeführten Parallelfälle beleuchten gut daß trıftigem

Grund untier bestimmten Umständen indıirekte un entfernte „COODC-
rTatiılıo S ACI1S zugelassen werden kann Unter diesen Umständen soll Nal

die Schwestern NUserem HYall „nicht beunruhigen Zu empfehlen WAar:‘
C1Hn entsprechende Sicherungsklausel 112 Liefervertrag, damıt hnliche Iır-
umer und Täuschungen künftig unterbleiben

Vallendar Rhein) Dr Bernhard Puschmann SAC

Absolution nNe€ Ka  (1}  en, der bei CeC1Ner mitmachte. Folgender
Kasus wird ZU. Beurteilung vorgelegt bın Mann hat etwa fünf Jahre lang
be1 Sekte, der Brüdergemeinde mıtgemacht Er Wäar VO  —- den Sek-
tenbrüdern ZU. Gottesdienst eingeladen worden, ıST ann regelmäßig hın-
CSANSCH, mıt Frau und Kindern, und hat auch das Abendmahl empfangen.
Aus der katholischen Kırche ıst nıcht ausgetreten, hatte aber mıt der
Geistlichkeit keinen Kontakt mehr. Vor Jahren hat sıch die Sekte ı
aufgelöst Seıither hat der Mann wıieder 1emlich regelmäßig den katholischen
(s;ottesdienst besucht, ist. aber zZuUuU den Sakramenten Im Spital
hat ıh C111 Beichtvater absolviert der Meinung, daß eıne Kırchenstrafe
eıngetreten SCHI, weıl } der Mann nıcht auSs der katholischen Kırche ausse-
treten se1ı Nun wurde nachträglich der Kommentar VO  b one konsultiert,
und dort fand sıch Can 2314 die „Wer akatholischen
Religionsgenossenschaft ormell übertritt oder sıch iıhr (ohne formellen Über-
trıtt) öffentlich anschließt, der ıst damıt ohne weıltere: VO.  5 Rechts cS'
ınfam.GG Also ist doch 1N€ Kirchenstrafe eingetreten. Was ist DUu. tun ?

Der Beichtvater CWahn den bestimmten Kındruck, daß der Mann
siıch ber die Iragweıte andelns keine Rechenschaft gegeben at.

Hier stellt sıch ine oppelte Frage Ist tatsächlich C1N!| Kırchenstrafe
eingetreten ? Wenn Ja, kann der Beichtvater ohne besondere Voll-
machten die Absolution erteilen ?

Ist 110 Kirchenstrafe eingetreten?
a) Eine (Gesetz festgelegte Strafe dann € wenn die Straftat

ihrer Art vollendet IST, wenn alle gesetzlichen, subjektiven un!
objektiven Tatbestandsmerkmale verwirklicht S1N!  d (can, 2228

Subjektiv ıst schwere Schuld erfordert: die 'Vat IMu vorsätzlich,
mıt Wissen un! Wiıllen oder ı schwer sündhafter Fahrlässigkeit begangen
worden SC (can. 2199 2218 Da sıch der Mann ber die Iragweite
„Theo. -Dra. Quartalschrift“ III 1956 16
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C Handelns keine Rechenschaft gegeben hat, Wäar vorsätzliche Begehung>
der Tat nNıC.  ht möglich urch Befragung des Pönıtenten über dıe Motive
sCcC11€ESs Handelns 1äßt sıch. auch klären, ob eventuell bloß 38015 eichte YFahr-
lässıgkeit vorliegt, ob dıe Sektenversammlungen besucht habe unter
wirtschaftlichem oder moralischem Druck, materieller Notlage, Neu-
gierde, unverschuldeten Mangels relig1öser Bildung (ignorantıa
inculpabilıs) uUusSW. | D ıst somıt denkbar, daß der Beichtvater ZU) Schlusse
kommt der Pönitent habe nıcht schwer gesündigt un somıiıt auch ke  ine
Kirchenstrafte 81C. ZUSCZOSCH. Zur nkurrierung der Exkommunikation
CSChH akatholischer Kindererziehung (can. 2319 D, 1sSt zudem VeI-

stärkter Vorsatz (scıenter!) erfordert; jede Schuldminderung beifreit VOo.

Eintrıitt der Strafe (can. 29229 2)
Für den Beichtvater galt Poenitenti eredendum est. Das forum

hingegen, dessen Vertreter und Hüter erster ınıe der rdi-
und der zuständige Pfarrer sind, muß Gründen des öffentlichen

Wohles e1lN. Ist dıe mıt Strafe edrohte andlung außerlich gesetzt,
wird außeren Bereich Vorsatz vermutet, bıs das egentel bewlesen

ıst (can. 2200, 2 In vielen Fällen dürfte dieser Gegenbewels 1 für
den außeren Bereich gültigen orm schwer erbringen e1nNn. Man wählt
daher ı der Praxıs den einfacherenWeg und erteilt, mıt entsprechender
Vollmacht, „ad cautelam“ die Absolution äußeren Bereiche, be
Konverslionen.

C) Es fragt siıch N O[ vorliegenden Falle die objektiven erk-
male bestimmten Straftat verwirklicht sınd, daß ]  [n äaußeren Be-
reiche der Eintritt der Strafe angenoOomMmMeCN werden könnte. Der Fragesteller
erwähnt Can. 2314, 1, M, Danach trıtt rechtlicher Ehrverlust (infamia
JuUr1S, an,: 2293 —2295) CIN, wenn jemand das Vergehen der Apostasie, der
Häresie oder des chismas begeht un: zugleich anderen Religi0ns-
gemeinschaft (secta acatholica) förmlich beitritt oder ffentlich anhängt.
urch bloß geheimen Besuch der Sektenversammlung wird der Tatbestand
nıcht verwirklicht In DNSsSeremIll Falle hat den Anschein, der Mann habe
Aur geheim mitgemacht. Ferner ist z beachten, daß der Beıitritt oder das
öffentliche Mitmachen beı der Sekte für siıch allein. ZU. Strafinkurrierung
nıcht genuügt. Es muß azu och der dre  1 erwähnten Delikte Apo-
stasle, Häresıie, Schisma, 1€ 1 Can. 1325, Z näher umschrieben werden —
vorhegen. Diese Delikte ziehen iıhrerseıts die von selbst eintretende Exkom-
munikation ach sıch, deren Lossprechung iNNeren Bereiche dem Apo-
stolischen Stuhl speclalı modo, 101 äußeren Bereiche dem Ortsordinarius
reservıert ıst (can. 2314, S 2) Man mas hier einwenden, das „Mitmachen“
bei 1Der te stelle doch sıch schon das e1iN! oder andere der CHaDnN-
ten Delikte dar In der Regel wird 1€s zutrefien. Daß Ausnahmen geben
kann, daf scheint der vorgelegte Kall e1n Beispiel zZuUuU liefern.

Apostasıe völliger Abfall VO christlichen Glauben, scheidet
hier VO  } vornherein usSs. Denn der Mann wollte keineswegs den christlichen
Glauben preisgeben und hat 1es auch nıcht an. Das Schisma kommt
dadurch zustande, daß C112 Getaufter entweder den aps als Oberhaupt
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nıcht anerkennt oder sıch weıgert, den dem Papste untergebenen Ghedern
der Kirche Gemeinschaft ZU halten. Es 1st also oder anders C111 Abson-
derung VO:  5 der kirchlichen (Jemeinschaft An sıch kann jemand Schismatiker

auch Apostat un! tıker SC1MH, ohne formell den AÄustnitt S
der 1TC erklären. Zur eurtellung eCe1iNes konkreten Verhaltens, also
für die facti, 18T aber doch VO.  > Bedeutung, ob jemand den Aust:  rıtt
erklärt hat oder nıcht. In NSecremmn YKalle ıst 384105 solche Austrittserklärung
NıC.  ht gegeben worden, und der- Mann zahlt weıl die atholische Kırche
öffentlich-rechtlich anerkannt IsSt weıterhıin die Kirchensteuer. Liegt nıcht
darın un: auch der Tatsache, daß er die Kınder och 1in den atho-
hschen Unterricht schickt, cın W: Indiz, daß ıch Von der kirchlichen
(GGemeinschaft nıcht getrennt hat un 1C auch nıcht irennen wollte ? Es
wWare allerdings urc eiragung des Pönitenten och näher S untersuchen,

welchen Gründen den AÄAustritt der Kırche nıcht rklärt hat
Häretiker ıst e1n Getaufter, der noch Christ e1in aber die C111 oder
andere VOo  - Gott geoffenbarte un!: VOo.  - der I5C. glauben vorgestellte
ahrner hartnäcäckig Jeugnet oder bezweıiıfelt. Nur der ormelle Häretiker,
der also hartnäckig un bewußt, miıt Wissen und Willen 106 Glaubenswahr-
eıt Jeugnet oder bezweılfelt, begeht das elikt. Eıs handelt sıch hiıer
Cc1n 50 Vorsatzdelikt, das vorsätzlich nıcht fahrlässig egangen werden

ann*) Bei jeder Art VO.  5 Unwissenheit auch ıgnorantıa CrAsSSsSsa vel P  ,
selbst 1g1101‘8111218. affectata“), mögen diese auch schwer schuldhaft se1n

ann - nıcht formellen äresie kommen. orsätzhchkeit ı8T hıer beson-
deres Merkmal des Tatbestandes, arum kommen die Bestimmungen des
Can, 2229 über Fahrlässigkeit nıcht ZU.  n Anwendung Wenn oben
Schlusse gekommen sind der Mann habe nıcht vorsätzlich gehandelt, weil 47
S1C.  h über die Tragweite Tuns nıcht Rechenschaft gegeben hat, dann
INusSsSenN Jogischerweıse folgern, daß nıcht formeller Häretiker ist und
sıch somıt die Kirchenstrafe nicht ZUSCZOSCHN hat

e) Wenn also weder Häresie och Schisma och Apostasıe vorhegt, dann
dıe Exkommunikation und auch der rechtliche Eihrverlust Mit-

machens bei der nıcht 11, Hingegen 1ST derjenige, der iın Verletzung
VO:  \ an, 1258 Kulthandlungen VO.:  5 Häretikern s  teiılnimmt, der Häresie
verdächtig (can. ebenso die tern, die ihreerakathohsch erzıehen
oder unterrichten lassen (can. 2319 S 2) VWeitere strafrechtliche Folgen hat
der esieverdacht jedoch erst, wWe. nach er10.  er kanonischer Mahnung
der Anlaß des Verdachtes nıcht eseıt1 wird (can

f) Aus den Umständen des Einzelfalles kann INan SOMITt S Schlusse
kommen, se1ı ec1n Straftatbestand nıcht gegeben des regel-
mäßigen Besuches VO  5 Sektenversammlungen un trotz der aktıven Teil-
nahme S akatholischen Kulthandlungen (Abendmakhıl). Es se1l aber wıieder-
holt, daß diese Art des „Mitmachens” der ege Außerung vVon are-  ..
S16 oder eventuell dem chisma gleichkommt. Wenn daher das Mitgehen

1) Zum Vorsatzdelikt vgl Eiıchmann-Mörsdorf, Kirchenrecht I1L, 310.
“) Vgl Jone, Gesetzbuch der Lateinischen Kırche 11, 537; Coronata, Insti-

tutiones I 281
106*
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be1 der Sekte notorısch wWar: (vgl 29239 1) annn müßte n auch
1n USecIcI Yalle amıt rechnen, daß die Hüter des außeren Bereiches
den betreffenden Mann als exkommuniziert betrachten außeren Bereich
wırd Vorsatz ])Das Jeiche gilt auch bezüglıch des akatholischen
Unterrichtes, den die Eiltern ihren Kındern zukommen lassen Aus diesem
Grunde interessiert uNns hier, auch wenn annehmen, sCc1 keine Strafe
emgetreten, doch die Frage nach den Vollmachten des Beichtvaters un:
ach der irkung der erteilten Absolution

Die Absolutionsvollmachten des Beichtvaters gemäßGIC
a) Auf die besonderen Vollmachten, VO  s den eNSuren des CHa.  5 2314

PTro utroque foro Au absolvıeren, sSI1e Dı die deutschen Bischöfe den
Beichtvätern geben können, soll hıer nıcht na  ‚e0.  her CINSCSAN  © werden Eıs
el lediglic bemerkt, daß diese Vollmachten nıcht allen Diözesen in

gleichem ang subdelegiert werden”), _
Im orgelegten Falle hat der Beichtvater absolviert 99- der Meinung,

daß keine Kırchenstrafe eingetreten se1l  . . Diıese Absolution ist gültig auch
dann, wennl der Pönitent sıch tatsachlich die Exkommunikation ZUSCZOSCH
hatte Denn der Beichtvater hat ja absolviert „ab O1 V1INC  ulo uNl-

Catıonıs 9  9 quantum O055UM et indiges” Hat der Beichtvater Un-
kenntnis der Reservation oder 11 Unkenntnis der Zensur selbst“) absolviert,
dann ist die Absolution VOoO.  b ECENSUTEN un!: Siünden gültıg, ausgenommMenN die
WFYFälHe VOo  s Zensuren ab homine un! JEeNE, 16€ specıalıssımo modo dem Apo-
stolischen Stuhle reservıert S1N! (can 29247 Bei Häresie us 1ST die
Exkommunikation bloß specıalı modo reservıert Wenn die Absolution

Unkenntniıs oder Unachtsamkeıit erteilt worden 1ST, dann besteht nach-
träglich weder für das Beichtkind och für den Beichtvater 1Ne€e Rekurs-
pflicht. Über die Wirkung dieser Absolution auf den außeren Bereich sıehe
untifen d)!

C) Nehmen a der Beichtvater wWAare eım Anhören der Beichte
S Überzeugung gekommen, der Pönitent habe S1C. die erwähnte, speclalı
modo reservıerte KExkommunikation ZUSCZOSCH., uch annn hätte gültig
VO.  5 Zensuren und Sünden absolvieren können. Denn entweder lag Todes-
gefahr oder der Notfall des Can. 29254 (casus urgens) VOT.

&-Todesgefahr lag VOL, wWwWeinl sich 1106 schwere Operation (z
Magen- Nıeren- Kropfoperatıion), bei der Embolien oder anderen Kom-
plikatıonen u rechnen IST, handelte Jeder Priester auch der ZU. Beicht-
oren  s nıcht approbierte annn diesem Falle von allen eENSUren un
Straten absolvieren. Eıne Rekurspflicht ach der Wiedergenesung besteht
u dann, WeLiN die Absolution erteilt worden ist. Vox specialissimo modo
reservierten eENSUren oder von solchen ab homine (can.

Lag Todesgefahr nıcht VOT, dann ZU mindesten die Voraussetzun-
SCH des ursgens erfüllt VWer während Krankheit, VOLr
leichteren Öperatıion un ach langer Unterbrechung wıieder einmal

Näheres darüber bei Schauf, KEinführung 1 das kirchliche Strafrecht, 124
*) Jone, a I8
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beichtet, den ame  e. en Aufschiebung der Absolution und e11n längeres Ver-
arren der schweren Sünde art Darum kann der Beichtvater absol-
9 muß aber dem Pönitenten 1€ auferlegen, innerhalb
Monats rekurrieren, otern 1€es ohne großen Nachteil eschehen kann
Andern{falls kann der Beichtvater selhst den Fall endgültig. erledigen unter

Auferlegung entsprechenden Buße und Genugtuung (can. 2254,
S 1l und 3)

Die aus Irrtum, ı Todesgefahr oder ı Notfall 117} i1NDNerei
sakramentalen Bereich erteilte Absolution übt auch ıhre Wırkung
außeren Bereiche Aaus Der bsolvierte darf sich auch foro eXLernNo,
untier Vermeidun; VO.  5 Argerni1s, als absolvıert betrachten und dement-
sprechend handeln (can Zı Z U IN Tische des Herrn gehen Solange
aber n außeren Bereiche die erteilte Absolution nıcht bewlesen iIsSt oder
wenıgstens nıcht rechtmäßig wird kö 1L1LNEN INusscmHhl aber nıcht
die Hüter des äußeren Bereiches auf der Kıinhaltung der Exkommunikation
bestehen, bıs auch außeren Bereiche die Absolution erteilt 1sSTt Von dieser
Befugnis sollen die Hüter des forum externum vernünftigerweise 1U annn
Gebrauch machen, wenn das öffentliche Wohl dies erfordert In der Regel
wird der Pfarrseelsorger sıch amıt begnügen, daß das verlorene Schäflein
jetzt wıe  >  der praktiziert un! eventuell ıhm ausdrücklich erklärt, el
Spital gebeichtet und alles 99- Ordnung gebracht”.

e) Um aber dem Pönitenten nannehmlichkeiten aäaußeren Bereiche
7U>könnte der Beichtvater, Erlaubnis des Beichtkindes (wegen
des Beichtsigills), den Fall nachträglich das forum eXtTternum leiten un!
VO bischöflichen Ordinariat (ad cautelam) die ollmachten für die bso-
Iution äaußeren Bereiche und die Rekonziliation Sinne von Can., 2314
82 einholen Damit ware dann auch der Rekurspflicht Genüge getan, dıe beı
Absolution Notfall besteht Im G(Gesuch das Ordinanat muß aber die
bereits foro interno erteilte Absolution nıcht erwähnt werden

Den rechtlichen Ehrverlust den der Pönitent neben der X KOoM-
munıkation 1C allenialls ZUSCZOSCH hat (sıehe oben), annn der Beicht-
vatier nıcht auftfheben Für den Erlaß dieser Vindikativstrafe 1ST öffent-
en Fällen ausschließlich der Apostolische Stuhl zuständıg (can 2295
vgl CcCan.,. 22315 2 HKıs 1STt aber beachten, daß der TEeC Ehrlose IUr

VOo Kmpfang des Weihesakramentes, nicht aber der übrigen Sakramente
ausgeschlossen ist.

Solothurn (Schweiz) Dr Alkuin Stillhart OFMCap

Miıtteilungen
Msgr. Dr. arl Fruhstorfer Z Gedenken. Am März 1956 dem Feste

des hl Joseph starb 1N7Z 81 Lebensjahre omkapiıtular Msgr Dr. arl
Fruhstorfer, Konsultor der Päpstlichen Bibelkommission Der Verewigte
hatte 31 re der -theol Diözesanlehranstalt il Linz gewirkt un:!
‚:WAar zunächst als supplierender Professor für Altes Testament, dann ach


